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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/23 Liegenschaftsamt 232/008/2014/1 
 

Stellplätze für Wohnmobile; 
hier: FDP-Fraktionsantrag Nr. 115/2014 vom 28. Juli 2014 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbei-
rat 

14.04.2015 Ö Empfehlung  

Umwelt-, Verkehrs- und Planungs-
ausschuss / Werkausschuss EB77 

14.04.2015 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt, Amt für Soziokultur, Amt für Stadtentwicklung und Stadtpla-
nung, City-Management 
 
 

I. Antrag 
 
Der Sachbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. 
Der FDP-Fraktionsantrag Nr. 115/2014 vom 28. Juli 2014 ist damit bearbeitet.  
 
 

II. Begründung 
 
Sachbericht 

 
Die FDP beantragte mögliche Standorte für Wohnmobil-Kurzparkzonen in Erlangen zu prüfen, ins-
besondere auch als ein möglicher Standort den Bereich des ehemaligen Campingplatzgeländes an 
der Wöhrmühle. 
Hierzu ist aus Sicht der Verwaltung folgendes mitzuteilen: 
Das angedachte Grundstück im Bereich der Wöhrmühle befindet sich seit Ende letzten Jahres im 
städtischen Besitz. Für das Areal wurde bereits ein Grobnutzungskonzept vom Amt für Soziokultur 
entwickelt, welches derzeit auf Realisierbarkeit geprüft wird. Sofern es zu einer kulturellen, freizeit- 
und umweltpädagogische Nutzung des Areals kommt, wird eine gleichzeitige Nutzung dieser Flä-
che als Wohnmobilstellplatz nach Auffassung der Verwaltung und des City-Managements nicht 
möglich sein.  
Jedoch steht zur Deckung des Bedarfs an Wohnmobil-Kurzparkzonen in Innenstadtnähe bereits 
seit dem Jahr 2009 auf dem Parkfeld 4 a (Parkplatzeinfahrt gegenüber Parkhauseinfahrt) des 
Parkplatzes Innenstadt (Großparkplatz) eine ausgewiesene Fläche, ausreichend für ca. vier Fahr-
zeuge, zur Verfügung. Laut City-Management sollten die Wohnmobil-Stellplätze am Großparkplatz 
aus touristischer und werblicher Sicht nicht ausgeweitet werden. Der Großparkplatz ist für Wohn-
mobil-Stellplätze zum „Verweilen“ aufgrund der Umgebung (v. a. die Nähe zur Bundesautobahn 
A 73) und der fehlenden Infrastruktur (Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten) nicht geeignet. Investi-
tionen für Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten sind nach Ansicht des City-Managements nicht not-
wendig, da die Flächen durch die Einrichtung von Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten höchst-
wahrscheinlich nicht attraktiver / begehrter werden.  
 
 
Anlagen: 1 – Lageplan Campingplatz 
  2 – FDP-Fraktionsantrag Nr. 115/2014 vom 28. Juli 2014 
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III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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